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Vorblatt 
 

Ziel(e) 

- Festlegung der Bedeutung der steirischen Gemeinden für den Tourismus. 
 

Inhalt 

Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme(n): 

- Festlegung der Bedeutung einer Gemeinde für den Tourismus durch Einstufung in eine der vier 
Ortsklassen. 

 

Finanzielle Auswirkungen auf den Landeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

Die beabsichtigte Regelung hat voraussichtlich keine Auswirkungen. 
 

Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern und die gesellschaftliche Vielfalt 

Die beabsichtigte Regelung hat voraussichtlich keine Auswirkungen. 
 

Auswirkungen auf die Umwelt/das Klima 

Die beabsichtigte Regelung hat voraussichtlich keine/geringe Auswirkungen. 
 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Der Entwurf dient nicht der Durchführung oder Umsetzung des Rechts der Europäischen Union. 
 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil mit vereinfachter Wirkungsorientierter Folgenabschätzung 
 

Beim gegenständlichen Regelungsvorhaben wird eine vereinfachte Wirkungsorientierte 
Folgenabschätzung gemäß § 7 Abs. 3 VOWO 2020, LGBl. Nr. 72/2020, durchgeführt, da der 
Verwaltungsaufwand für die Durchführung in voller Tiefe in keinem Verhältnis zu Umfang und Intensität 
der angestrebten Wirkung des Regelungsvorhabens steht. 

Vorhabensprofil 
 

Bezeichnung des Regelungsvorhabens: 

Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung, mit der die steirischen Gemeinden nach ihrer 
Bedeutung für den Tourismus in Ortsklassen eingestuft werden (Ortsklassenverordnung 2024) 

Einbringende Stelle: Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung 

Laufendes Finanzjahr: 2023 

Jahr des Inkrafttretens/Wirksamwerdens: 2024 
 

Beitrag zu Wirkungsziel im Landesbudget 

Das Vorhaben trägt zu keinem Wirkungsziel bei. 
 

Problemanalyse 

Anlass und Zweck, Problemdefinition 

Gemäß § 2 Abs. 1 Steiermärkisches Tourismusgesetz 1992, LGBl. Nr. 55/1992, zuletzt in der Fassung 
LGBl. Nr. 46/2022, hat die Landesregierung die Bedeutung einer Gemeinde für den Tourismus alle 
sieben Jahre festzustellen und sie dieser Bedeutung entsprechend durch Verordnung in eine der 
Ortsklassen gemäß § 3 Stmk. Tourismusgesetz (A, B, C und D) einzustufen. Vor Erlassung dieser 
Verordnung sind die Gemeinden zu hören (§ 2 Abs. 1 zweiter Satz). Um den Gemeinden genügend Zeit 
für etwaige Stellungnahmen zu geben, wird die Begutachtungsfrist mit 3 Monaten festgesetzt. 

Gemäß § 2 Abs. 2 Stmk. Tourismusgesetz ist die Bedeutung einer Gemeinde für den Tourismus an 
folgenden Maßzahlen zu messen: 

 1. siebenjähriger Durchschnittswert der Zahl der Nächtigungen von Touristen in der Gemeinde 
(Nächtigungszahl); 

 2. Anteil an der Nächtigungszahl (Z. 1) pro Einwohner dieser Gemeinde (Nächtigungsintensität); 

 3. Anteil des gesamten steuerpflichtigen Umsatzes aller Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe 
pro Einwohner in der Gemeinde (spezifischer Tourismusumsatz). 

Nach § 3 Abs. 1 Stmk. Tourismusgesetz sind die Gemeinden in vier Ortsklassen (A, B, C, D) einzustufen. 
Die Stadt Graz bildet unabhängig von ihren Maßzahlen die Ortsklasse „Statutarstadt“. Gemäß § 3 Abs. 4 
fallen Gemeinden, die nach Abs. 2 und Abs. 3 nicht eingestuft werden können, in die Ortsklasse D. Eine 
Gemeinde der Ortsklasse D ist auf ihren begründeten Antrag von der Landesregierung in der Verordnung 
gemäß § 2 Abs. 1 in die Ortsklasse A, B oder C einzustufen, wenn ihr Tourismusangebot eine 
überörtliche Bedeutung aufweist und eine Verbesserung des wirtschaftlichen Ergebnisses aus dem 
Tourismus für die Gemeinde zu erwarten ist oder, wenn sie Mitglied eines Tourismusverbandes gemäß 
§ 4 Abs. 3 wird. Die Gemeinde hat die Einstufung im Anhörungsverfahren (Begutachtungsverfahren) 
gemäß § 2 Abs. 1 zweiter Satz zu beantragen. 

Gemäß § 3 Abs. 5 kann eine Tourismusgemeinde nach Erlassen einer Verordnung gemäß § 2 Abs. 1 auf 
ihren begründeten Antrag von der Landesregierung durch Verordnung in eine höhere oder niedrigere 
Ortsklasse eingestuft werden, wenn die Tourismusgemeinde wegen Änderungen in der Qualität des 
Tourismusangebotes, der Zahl der Tourismussaisonen oder der Art des Tourismus der beantragten 
Ortsklasse entspricht. 
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§ 3 Abs. 6 bestimmt, dass die Gemeinde vor Antragstellung eine Befragung aller bekannten (künftigen) 
gesetzlichen Mitglieder gemäß § 8 Abs. 1 durchzuführen und das Ergebnis dieser Befragung dem Antrag 
beizulegen hat. Eine Befragung ist auch durchzuführen, wenn diese von mindestens einem Drittel der 
bekannten (künftigen) gesetzlichen Mitglieder verlangt wird. 
 

Nullszenario und allfällige Alternativen 

Würde die Ortsklassenverordnung nicht neu erlassen, stünde dies im Widerspruch zu § 2 Abs. 1 Stmk. 
Tourismusgesetz, wonach dies alle sieben Jahre zu erfolgen hat.  
 

Ziele 

Festlegung der Bedeutung der steirischen Gemeinden für den Tourismus. 
 

Maßnahmen 

Festlegung der Bedeutung einer Gemeinde für den Tourismus durch Einstufung in eine der vier 
Ortsklassen. 
 

Finanzielle Auswirkungen auf den Landeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

Die beabsichtigte Regelung hat voraussichtlich keine Auswirkungen. 
 

Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern und die gesellschaftliche 
Vielfalt 

Die beabsichtigte Regelung hat voraussichtlich keine Auswirkungen. 
 

Auswirkungen auf die Umwelt/das Klima 

Die beabsichtigte Regelung hat voraussichtlich keine/geringe Auswirkungen. 
 

Verhältnismäßigkeitsprüfung im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/958 

Die Durchführung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung war nicht erforderlich, da die vorgeschlagene 
Regelung weder die Aufnahme noch die Ausübung eines reglementierten Berufs betrifft. 
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II. Besonderer Teil 

Zu § 1: 

Einstufung der steirischen Gemeinden in eine der vier Ortsklassen. 
 

Zu § 2: 

Festlegung der Ortsklasse „Statutarstadt“ für die Stadt Graz. 
 

Zu § 3 Abs. 1 und 2 

Das In- und Außerkrafttreten wird geregelt. 
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